
 

Compliance-Regeln zu Honorarstellung und 

Expertenpool 

1. Präambel 
Der Kreisjugendring Göppingen e.V. ist Arbeitsgemeinschaft und Dachverband von 40 

Jugendverbänden und Vereinen auf Kreisebene und damit auch über 330 Vereinen und 

Verbänden auf Ortsebene im Landkreis Göppingen. Als Dachorganisation versteht er seine 

Arbeit als Interessenvertreter der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit und darüber hinaus 

auch nichtorganisierter Kinder, Jugendlicher und junger Erwachsener im Landkreis 

Göppingen. Er vertritt damit die Interessen von mehr als 54.000 jungen Menschen.  

Der Kreisjugendring unterstützt mit seiner Arbeit die (verbandliche) Jugendarbeit. Der 

Kreisjugendring berät, bildet, schlichtet und begleitet Vereine und Verbände aus dem 

Landkreis Göppingen. Der Dienstauftrag verpflichtet seine Mitarbeitenden, diese Leistungen 

innerhalb des Landkreises Göppingen vorrangig für die primäre Zielgruppe des 

Kreisjugendrings ohne Erhebung von Honoraren anzubieten, soweit dafür ausreichend 

Personalressourcen zur Verfügung stehen. 

Diese Regelungen werden in Folge der schwindenden Personalressourcen und gleichzeitig 

steigenden Zahl an Anfragen eingeführt, um Vereinen und Verbänden dennoch Unterstützung 

anbieten zu können. Nach Möglichkeit wird eine Unterstützungsanfrage immer über einen 

Dienstauftrag abgedeckt.  

2. Zielgruppendefinition 
Die Primäre Zielgruppe des Kreisjugendring Göppingen e.V. umfasst:  

 Ehrenamtlich engagierte Personen aus der verbandlichen Kinder- und 

Jugendarbeit 

 Jugendvereine und -verbände, Initiativen, 

Interessenverbünde, ehrenamtliche Institutionen, die 

Jugendarbeit betreiben.   

Alle darüber hinausgehenden Personengruppen oder Institutionen gelten nicht als primäre 

Zielgruppe im Sinne dieser Regelung. 



 

3. Regelungen zur Honorarstellung 
Ort Zielgruppe Zeit Honorarstellung 

LK Göppingen Primäre Zielgruppe Mo- Fr, 10-18 Uhr  Vorrangig durch 

Dienstauftrag 

gedeckt 

LK Göppingen Primäre Zielgruppe Außerhalb der 

regulären 

Arbeitszeiten 

Vorrangig durch 

Dienstauftrag 

gedeckt, wenn 

Geschäftsstelle 

verfügbar, ansonsten 

Anfrage an 

Expertenpool mit 

persönlicher 

Honorarstellung 

LK Göppingen Nicht Zielgruppe Beliebig Anfrage an 

Expertenpool mit 

persönlicher 

Honorarstellung 

Außerhalb LK 

Göppingen 

Beliebig Beliebig Anfrage an 

Expertenpool mit 

persönlicher 

Honorarstellung 

 

4. Formate mit Honorarerstellung  
Formate, bei denen der Kreisjugendring Göppingen e.V. nicht als Veranstalter auftritt, können 

über ein Honorar abgerechnet werden und im Namen des Kreisjugendrings durchgeführt 

werden, sofern die Rahmenbedingungen mit der Geschäftsführung abgestimmt wurden. 

Dienstgeräte und Lehrvorlagen des Kreisjugendrings können genutzt werden. Moderations- 

und Verbrauchsmaterial kann von Experten für eine Pauschale von 20€ beim Kreisjugendring 

Göppingen e.V. ausgeliehen werden. 

 



 

5. Vergütungsrichtlinien 
Allgemeine Vergütungsrichtlinien: 

Abrechnung je angefangene halbe Stunde (z.B. 31 Minuten = 1 h) 

Der Stundensatz leitet sich aus der Erfahrungsstufe des Referenten ab und wird im Einzelfall 

direkt verhandelt. Als Orientierungssätze gelten:  

 max. 150€/ Stunde, 750€/ Tag für Starter (Starter = ehrenamtliche Erfahrung, 

grundlegende Qualifikation) 

 max. 200€/ Stunde, 1000€/ Tag für Professional (Professional = fachliche 

Ausbildung/ Studium, beruflich erfahren, nachweisbare Qualifikation) 

 max. 250€/ Stunde, 1250€/ Tag für Senior (Senior = langjährig erfahren, 

hochspezialisiert, nachweisbare Qualifikation) 

 Anfahrtspauschale: halbe Anfahrtszeit oder 45 ct/km bzw. Bahnticket 2. Klasse. 

 Bei Tagesveranstaltungen (≥8 h): Übernachtungskosten abrechenbar 

 

Mitglieder der Vorstandschaft sind im Regelfall nicht für operative Workshops, Trainings oder 

Vorträge vorgesehen. Sie können sich jedoch in Ausnahmefällen dazu entscheiden, Aufträge 

anzunehmen – etwa bei eigenen Veranstaltungen, expliziter persönlicher Anfrage, 

besonderer institutioneller Relevanz oder strategischer Außenwirkung. Es gelten die Formate 

der Honorarvergütung (3.).  

Für diese Einsätze gelten folgende Vergütungssätze: 

Stundensatz: max. 200€/ Stunde, 1000€/ Tag 

6. Außenwirkung  
Mitarbeitende des Expertenpools tragen auch im privaten Raum Verantwortung für den 

Schutz des Ansehens des Kreisjugendring Göppingen e.V., wenn sie sich öffentlich (z.ௗB. auf 

Social Media) zu Themen äußern, die mit den Aufgabenbereichen des Kreisjugendring 

Göppingen e.V. in Verbindung stehen. 

Im Zweifel ist vor Veröffentlichung Rücksprache mit der Geschäftsführung bzw. dem 

Vorstand zu halten. 

 



 

7. Schlussbestimmungen  
 

Diese Compliance-Regeln sichern Transparenz und Einheitlichkeit in unserem professionellen 

Auftreten nach außen. 

Im Zweifelsfall ist die Rücksprache mit der Geschäftsführung verpflichtend. 

 

Beschlossen durch den Vorstand am: 14.04.2026 

Zu überprüfen spätestens im Oktober 2026 

 


